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Editorial
@gieri_cavelty

Gieri Cavelty
Chefredaktor

Liebe Leserin, lieber Leser
Denken Sie an die Begrif-

fe «kahlköpfig», «ver-
gesslich» und «Falten».

Intuitiv lesen Sie die folgenden
Zeilen einen Tick langsamer.
Denn ohne sich darüber im
Klaren zu sein, fühlen Sie sich
ein Stückchen älter. Die Verhal-
tenspsychologie nennt dies den
Priming-Effekt. Das Unterbe-
wusstsein bestimmt das Sein.

Eine Variante des Experiments
geht so: Einem Lehrer wird
suggeriert, der eine Schüler sei
hochbegabt, der andere tauge
nichts. Obwohl in Wahrheit
beide gleich schlau sind, wird
der Lehrer den Schüler mit dem
guten Ruf instinktiv so fördern,
dass dieser obenaus schwingt.
Der angeblich hoffnungslose
Fall indes bleibt unter seinen
Möglichkeiten.

Und jetzt stellen Sie sich vor,
Sie seien ein Arzt mit eigener
Praxis. Die Invalidenversiche-
rung engagiert Sie regelmässig
als Gutachter, um abzuklären,
ob jemand Anspruch auf eine
IV-Rente hat. Natürlich wissen
Sie, dass Ihr Auftraggeber des-
to zufriedener ist, je weniger
IV-Renten er ausrichten muss.
Wie werden Sie sich verhalten?

Mein Kollege Thomas Schlittler
präsentiert im Artikel rechts
eine brisante Recherche: Ge-
wisse Ärzte erzielen mit Gut-

achten für die IV horrende Um-
sätze. Sie leben von der IV und
sie leben gut davon. Da darf es
nicht erstaunen, wenn diese
Mediziner intuitiv im Sinne der
IV entscheiden und kranke
Menschen zu Simulanten stem-
peln.
Der Gutachter wird zum

Schlechtmacher.
Das Bundes-
gericht hat
diese Gefahr
schon 2013

erkannt. In ei-
nem Leiturteil

wies es die
kantonalen IV-Stellen deswegen
an, externe Gutachter nach dem
Zufallsprinzip auszuwählen.
Eine entsprechende Internet-
plattform gibt es seit 2012.
Hier aber wird die Geschichte
definitiv zum Skandal: Die IV-
Stellen setzen sich über die Vor-
gabe des Bundesgerichts hin-
weg. Dies zeigt eine bislang
unbeachtete Studie der Zürcher
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW). Dem-
nach vergeben die IV-Stellen
den Grossteil der Aufträge für
externe Gutachten nicht nach
dem Zufallsprinzip, sondern
freihändig an ihnen genehme
Ärzte. In den beiden Basel pas-
siert dies sogar in neun von
zehn Fällen.

Es geht also keineswegs nur
darum, dass ein Arzt wegen

seiner Abhängigkeit von der IV
parteiisch sein könnte. Es geht
vielmehr darum, dass die IV-
Stellen systematisch auf diese
Parteilichkeit bauen. Sie stüt-
zen sich auf die Grundlagen der
Verhaltenspsychologie und be-
stellen Gefälligkeitsgutachten.
Dazu passt ein weiterer Befund.
Die Autoren der zitierten Zür-
cher Studie äussern den Ver-
dacht, die Patienten würden
durch die Behörden «unzurei-
chend über ihre Rechte aufge-
klärt».

In einer Broschüre über die IV
schreibt Sozialminister Alain
Berset: «Sie gibt den Schwa-
chen unserer Gesellschaft eine
Perspektive.» Und: «Das gehört
zu einer lebenswerten, sozialen
und solidarischen Schweiz.»
Schöne Worte! Umso krasser
wirkt die Realität. IV-Stellen
arbeiten vorsätzlich gegen die
von Berset so rührend erwähn-
ten Schwachen der Gesell-
schaft. In der Sprache der Psy-
chologie handelt es sich um
ein pathologisches Fehlverhal-
ten. Man kann es allerdings
auch ganz einfach den grossen
IV-Betrug nennen. 

Einen schönen Sonntag
wünscht Ihnen Gieri Cavelty


